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1 Einleitung  

Konrad Zuse eröffnete im Jahr 1941 mit der Entwicklung des ersten vollautomatischen und 

programmgesteuerten Computers der Welt das Zeitalter der Informationstechnologie 

(Schmid 2024: 54). Damals konnte noch niemand erwarten, dass es rund 50 Jahre dauern 

würde, bis diese Technologie vom Zeitgeist der Verwaltungsreformer des Neuen Steue-

rungsmodells in das Fundament des eGovernment gegossen werden würde (ebd., Kubicek 

et al. 2020: 4ff., Kaczorowski et al. 2003: 3,7). Denn in einer zunehmend digitalen Welt 

würden Bürger von ihrer Verwaltung nicht nur Transparenz und Effizienz erwarten, sondern 

auch digitale Zugangsmöglichkeiten zu Verwaltungsdienstleistungen (ebd.). Bei eGovern-

ment handelt es sich demnach um die Interaktion zwischen Bürgern und Verwaltungen über 

webbasierte Verwaltungsleistungen (Adam 2024: 20f.). 

Heutzutage ist die Diskussion im Kontext informationstechnologischer Prozesse der öffent-

lichen Verwaltung erheblich komplexer und häufig auch zu Gunsten einer eher organisato-

risch-transformativen Debatte verschoben. Nicht zuletzt bedingt durch neue Begriffe, die 

neben dem historisch gewachsenen eGovernment in der Debatte aufgetaucht sind. Häufig 

nutzt das Fachpublikum diese für den Zusammenhang zwischen Verwaltungsdienstleistun-

gen und Technik (ebd.: 13, Mergel 2019: 164ff.): der digitale Staat, die Digitalisierung der 

Verwaltung (Bundesregierung 2024), die digitale Transformation (DT) oder der digitale 

Wandel (Jonathan 2020: 223) sind nur einige der Begriffe, die häufig auftauchen, aber ab-

hängig vom Kontext regelmäßig dasselbe meinen.  

Ein gutes Beispiel für die Verwässerung dieses Themas ist das Vorwort des Bundes-CIO 

sowie Staatssekretärs im Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und Vorsit-

zenden des IT-Planungsrats Dr. Markus Richter: im Vorwort des Jahresberichts des IT-Pla-

nungsrat erwähnte er unter anderem die „[...] digitale Verwaltung [...]“ und den „[...] oft 

zitierte[n] technologischen Wandel [...]“ sowie die „[...] Modernisierung der Verwaltung 

[...]“ (IT-Planungsrat 2023: 4).  

Wenngleich Richter ebenfalls nicht zur Entwässerung der Debatte im Kontext der informa-

tionstechnischen und transformatorischen Prozesse der Verwaltungen beiträgt, bleibt das 

Thema der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen eines der zentralen Reformvorhaben 

Deutschlands. Dieses ist zu einem großen Teil auf die Einführung des Gesetzes zur Verbes-

serung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) zurückzuführen (Adam 2024: 
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2, Agarwal 2018: 917, Brüggemeier 2017: 124ff, Janowski 2015: 221, Nograšek/Vintar 

2014: 108, Mergel 2019: 162). 

Die Umsetzung des OZG ist mitnichten abgeschlossen: trotz vieler erfolgreicher Umset-

zungsprojekte seit 2017 zeigen sich ebenfalls Stellen, an denen die Umsetzung scheitert und 

sich das Gefühl breit macht, abgehängt zu werden (IT-Planungsrat 2023: 4).  Klar ist, dass 

eine umfassende Digitalisierung nur im Zusammenspiel von Bund, Ländern und den ca. 

11000 Kommunen funktionieren kann. Dafür müssen die Beteiligten ihre Arbeit reflektieren, 

neudenken und (digital [Anm. d. Verf.]) transformieren (BMI 2023), selbst wenn sich nach 

der Gesetzesnovelle im Jahr 2024 keine Umsetzungsfrist mehr im Gesetzestext wiederfinden 

lässt (vgl. §1 Abs. 1 a.F. OZG).  

Dem Sog des OZG kann sich keine Stelle, die Verwaltungsleistungen anbietet, entziehen 

und demnach ist die Frage nicht, ob Konsequenzen mit der Umsetzung des OZG einherge-

hen, sondern, welche und wie sich diese auf die DT auswirken.  

Um diese Forschungsfrage zu untersuchen, möchte der Verfasser einige exemplarische Wir-

kungen des OZG durch eine Literaturrecherche ermitteln und untersuchen, welche Effekte 

sie auf den transformativen Prozess der öffentlichen Verwaltung haben könnten. Dazu sind 

zunächst die Entwicklungen rund um das OZG einzuordnen und in den Kontext der DT der 

öffentlichen Verwaltung zu setzen. 

2 Onlinezugangsgesetz 

2.1 Historie und Zielsetzung 

2.1.1 Einordnung 

Wenngleich die gesetzlichen und strategischen Bestrebungen der Legislative Deutschland 

zu einem digitalen Verwaltungsstandort zu machen, vor und nach der Jahrtausendwende 

spürbar waren, führten die Kraftanstrengungen kaum zu einer entsprechenden Adaption 

(Brunzel/Keubart 2024: 164ff.). Zu Beginn der 2010er Jahre begann der technische Rück-

stand mehr in den Fokus der gesellschaftlichen Akteure zu rücken, da die Erwartungshaltun-

gen auf Grund der zunehmenden Durchdringung von Informationstechnik in Gesellschaft 

und Unternehmen nun ungleich größer war als noch zur Jahrtausendwende. Dennoch dauerte 

es bis 2017, bis das OZG in Kraft trat (ebd.).  
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2.1.2 Ziele und Methodik 

Die OZG-Reform aus dem Jahre 2017 war mit zwei zentralen Umsetzungszielen verbunden: 

erstens wurde die Erreichung eines hohen Reifegrades für die digitalisierten Verwaltungs-

leistungen verfolgt und zweitens, dass die öffentlichen Verwaltungen (öV) einmalig erstellte 

OZG-Leistungen in ihren Onlinekatalog übernehmen, ohne selbst Ressourcen in die Ent-

wicklung zu investieren – das sog. Einer-für-Alle-Prinzip (Adam 2024: 3, BMI 2020: 1, BMI 

2021: 5).  

Abbildung 1: OZG-Themenfelder  

 

Quelle: BMI 2022 

Dazu wurden über 6000 Verwaltungsleistungen in 575 OZG-Leistungsbündel zusammen-

gefasst, die ihrerseits in 14 Themenfelder kategorisiert worden sind, um grundsätzlich je-

weils von einem Tandem aus einem Bundesministerium und einem Bundesland bis 2022 

digitalisiert zu werden (Adam 2024: 167). Vereinbart wurde dieses Vorgehen durch das BMI 

und den IT-Planungsrat vor dem Hintergrund einer hohen Komplexität an Verwaltungsleis-

tungen und nur begrenzten Ressourcen (ebd., IT-Planungsrat 2018).  

Zusätzlich zu dieser kooperativen Vorgehensweise wurde sich von Anfang an auf agile Ar-

beitsformen geeinigt sowie gemeinsame Leitlinien (Standardisierung, OnceOnly-Prinzip, 

OneStop-Government) für den Umsetzungsprozess identifiziert (Adam 2024: 167).  
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2.1.3 technische Vorgeschichte zum Onlinezugangsgesetz 

Um aus technischer Perspektive zu verstehen, warum es erst eines Gesetzes bedarf, um im 

föderalen System dem gesellschaftlichen Bedürfnis, elektronische Verwaltungsleistungen 

deutschlandweit für jedermann anbieten zu können, nachzukommen, ist eine kurze Einfüh-

rung in die Verwaltungsinformatik erforderlich.  

Die Verwaltungsinformatik bildet die realwissenschaftliche Schnittmenge zwischen der 

Wirtschaftsinformatik und den Verwaltungswissenschaften. Sie beschäftigt sich mit dem 

Einsatz von Informationstechnik in den öffentlichen Verwaltungen, um Prozesse zu opti-

mieren und den Zugang zu Verwaltungsleistungen zu verbessern (Disterer 2019: 41-51). 

Grundsätzlich lässt sich die Verwaltungsinformatik anhand von drei Phasen der Einführung 

und Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in öV beschrei-

ben: in der ersten Phase der Verwaltungsinformatik bezog sich der Einsatz von IKT aus-

schließlich auf die Beschäftigten der Verwaltung (Brunzel/Keubart 2024: 192ff.). Dieser 

werkzeugorientierte Einsatz der IKT führte in größeren Kommunalverwaltungen häufig zu 

mehreren tausenden, individuell konzipierten und beschafften informationstechnischen 

Werkzeugen, die alle betrieben und gewartet werden mussten. Systemlogisch war für die 

zweite Phase der Verwaltungsinformatik die Komplexitätsreduktion handlungsleitend. Das 

Ziel war es das Verwaltungshandeln, anstatt den individuellen Beschäftigten, in den Fokus 

zu rücken und den gesamten Verwaltungsakt durch eine prozess- und informationstechni-

sche Sicht systematisch zu betrachten (ebd.).  

Damit wurde das Fachverfahren geboren. Dabei handelt es sich um eine spezielle Software-

anwendung die auf ein konkretes Verwaltungshandeln (Berechnung v. Rentenansprüchen) 

zugeschnitten ist (Schmid 2024: 57).  Fachverfahren produzieren, wenngleich sie eine ka-

thartische Wirkung auf die IKT-Infrastruktur haben -im Vergleich zur werkzeugorientierten 

IKT-Landschaft der ersten Phase der Verwaltungsinformatik [Anm. d. Verf.] -, häufig keine 

standardisierten Datenausgabeformate. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass jedes Mal, 

wenn eine Veränderung an einem Verwaltungsverfahren herbeigeführt wird, Kosten bei der 

Realisierung und Implementierung der Veränderung in den Fachverfahren erzeugt werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass mehrere 10.000 Fachverfahren in Deutschland existieren 

(ebd.).    
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Daher ist es zum einen das wesentliche Merkmal der dritten Phase der Verwaltungsinforma-

tik datenzentrierte anstatt prozesszentrierte Fachverfahren zu konzipieren und die Ergebnis-

daten standardisiert bereitzustellen, um Daten auf der nächsthöheren Ebene in nicht isolier-

ten Datenplattformen zu aggregieren (Brunzel/Keubart 2024: 192ff, Disterer 2019; 46ff.). 

Diese Betrachtungsweise macht neue IT-Konzepte wie das Once-Only-Prinzip denkbar: bei 

diesem werden die erforderlichen Informationen aus dem Querschnitt der vorhandenen Ver-

waltungsdaten zusammengezogen, sodass Bürger diese Daten nicht mehr selbstständig auf-

führen müssen. Nicht zuletzt wird durch dieses Aufbrechen der Fachverfahrensebene auch 

möglich, sich als öV an effiziente Entwicklungsgemeinschaften anzuschließen, die Soft-

warekomponenten zentral entwickeln und für alle Entwicklungspartner gleichermaßen be-

reitstellen.  

2.2 Herausforderungen und Kritik 

Die deutschlandweite Digitalisierung von Verwaltungsleistung ist nicht zuletzt wegen un-

terschiedlicher Vollzugskompetenzen in der föderalen Struktur ein komplexes Unterfangen: 

weitere Probleme sind die autonom gewachsenen unterschiedlichen IKT-Infrastrukturen der 

öV, die unzureichende organisatorische, rechtliche und technische Einbindung der Kommu-

nen sowie unterschiedlicher Niveaus in der Umsetzung von IT-Projekten (BMI 2023, Brun-

zel/Kuebart 2024: 168).  

Abbildung 2: OZG-Umsetzungsstand  

 

Quelle: Bundesrechnungshof 2023 
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Ein zentraler Kritikpunkt der Reform ist die annähernd vollständige Ausrichtung auf die 

Elektrifizierung des Verwaltungszugangs: nachgelagerte intrakommunale Prozesse sind nur 

unzureichend beleuchtet worden. Das sorgte (und sorgt immer noch) für ein hohes Maß an 

Medienbrüchen (Tagesschau 2022, Brunzel/Kuebart 2024: 180f.).  

Erschwerend kam hinzu, dass unzureichend auf die Möglichkeiten, die die heutige IKT-

Landschaft bieten kann (z.B. Automatisierung, Maschine-zu-Maschine Kommunikation, 

Cloud-Lösungen), geachtet wurde und verbindliche Vorgaben zur IKT-Architektur fehlten 

(Brunzel/Kuebart 2024: 181f.). 

Besonders negativ wirkt sich der letzte Umstand auf die einzelnen Umsetzungsprojekte und 

ihre Interoperabilität untereinander aus, sowie ebenfalls im rechtlichen, technischen und 

fachlichen Zusammenspiel mit parallellaufenden OZG-fremden Digitalisierungsvorhaben, 

wie etwa der Registermodernisierung, der Umsetzung der eIDAS-Verordnung und der deut-

schen Verwaltungscloud aus. Nicht zuletzt führte das Ausbleiben einer Zielarchitektur auch 

zu massiven Herausforderungen in Bezug auf die Daten- und IT-Sicherheit sowie den Da-

tenschutz (ebd., AG-KRITIS 2022).  

Zusätzlich zu den technischen Schwierigkeiten scheitert die deutschlandweite OZG-Umset-

zung häufig am protektionistischen Verhalten der Länder: wenngleich einzelne Länder ihr 

eigenes Themenfeld mantraartig im Diskurs platzierten, sorgten sie auf der anderen Seite 

dafür, die eigenen gewachsenen Systemlandschaften sowie ihre IT-Dienstleister vor den 

Umsetzungsstrategien anderer Länder und ihrer Themenfelder zu schützen (Brunzel/Kuebart 

2024: 181ff.).  

Dieser Umstand wirkt vor dem Hintergrund eines unzureichenden Controlling- und Erfolgs-

monitoringprozesses der OZG-Umsetzung sowie einer unzureichenden Einbindung wissen-

schaftlicher Expertise besonders schwer (ebd.).  

2.3 Meilensteine  

Spätestens 2020 manifestierte sich die Erkenntnis hinsichtlich der Wichtigkeit für einen 

funktionierenden digitalen Staat: mit der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen 

großflächigen Lockdowns kamen Bund und Länder bereits alten Forderungen nach finanzi-

ellen Hilfen mit insgesamt 3 Milliarden Euro für die Umsetzung des OZG nach (Nationaler 

Normenkontrollrat 2019: 4, Brunzel/Kuebart 2024: 174-178).  
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Mit der Pandemie einher ging der Bedarf für das schnelle, unbürokratische und bundesweit-

einheitliche Beantragen und Ausschütten finanzieller Hilfen an die durch die Lockdowns 

belasteten Unternehmen und Bürger (Brunzel/Kuebart 2024: 176f.). Im Auftrag des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz wurde in kürzester Zeit eine digitale Infra-

struktur am Vorbild bereits bestehender OZG-Lösungen entwickelt, die den gesamten Pro-

zess von der Registrierung sowie der Authentifizierung, über die Antragstellung und Bear-

beitung vollkommen digital abbildete (ebd., Init 2023). Dieses Musterbeispiel für die OZG-

Umsetzung sorgte dafür, dass in den meisten der insgesamt 2,4 Millionen Anträgen eine 

Auszahlung der Mittel i.H.v. insgesamt 56 Milliarden Euro nach nur wenigen Tagen erfolgte 

(ebd.).  

Ein weiteres Fallbeispiel für den Erfolg von vollständig Ende-zu-Ende digitalisierten Ver-

fahrenslösungen ist die Beantragung der Energiekostenhilfe für Studierende während des 

Kriegs in der Ukraine, die im Wesentlichen mit derselben Technik wie im Beispiel zuvor 

realisiert wurde (Bundesregierung 2023a, Brunzel/Kuebart 2024: 178). Der nächste Schritt 

könnte sein, dauerhafte Zahlungen wie Eltern- oder Wohngeld über solche Plattformen ab-

zubilden (ebd.).  

2.4 OZG 2.0  

Das Gesetz zur Änderung des Onlinezugangsgesetz ist nach einer Einigung zwischen Bund 

und Länder im Vermittlungsausschuss, nach dem die Ampel-Koalition der Initiative bereits 

im Februar 2024 zugestimmt hatte, im Juli 2024 in Kraft getreten (Bundesregierung 2024b; 

2024c).  

Die Neuerungen der Novellierung sind die Einführung eines einklagbaren Anspruchs auf 

digitale Bundesverwaltungsleistungen ab 2029, die Einführung zusätzlicher Bezahlmetho-

den, das ersatzlose Streichen der OZG-Umsetzungsfrist, die Einführung von 16 Fokusleis-

tungen, denen eine höhere Priorität bei der Umsetzung eingeräumt werden soll, sowie der 

Möglichkeit des BMI IT-Architekturvorgaben zu machen (BMI 2024; 2024b, Behörden 

Spiegel 2024, Graf von Westphalen 2024, Brunzel/Kuebart 2024: 183ff.).  

Neben den Neuerungen gibt es auch einige Aktualisierungen bereits bestehender Konzepte. 

Zum einen sollen Nutzer zukünftig präzise über das Datenschutzcockpit ermitteln können, 

ob Datenübermittlungen zwischen Behörden stattgefunden haben (ebd.). Weiterhin sollen in 

Zukunft alle unternehmensbezogenen Verwaltungsleistungen des Bundes bis 2030 nur noch 
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online im digitalen Organisationskonto abgewickelt werden können. Die bisherige BundID 

für die Bundesverwaltungsleistungen wird geöffnet und weiterentwickelt zur Deutsch-

landID. Darüber hinaus soll das Once-Only-Prinzip stärker forciert werden (ebd.).  

3 Digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung 

3.1 Einordnung Öffentliche Verwaltung  

Wenngleich transformatorische Prozesse im gesamten Verwaltungskomplex ablaufen, 

schließt sich diese Ausarbeitung dem klassischen Begriffsverständnis der öV als kommunale 

Gebietskörperschaft an (Mayntz 1985: 1f., Schmid 2024: 35ff.). Hier erfolgt der Gesetzes-

vollzug innerhalb eines organisatorischen Markosystems als Ausführung von Rechtsakten 

durch verschiedene einzelbehördliche, hierarchische Strukturen gegenüber dem Bürger 

(ebd.). Mit diesem Begriffsverständnis sind auch rund 75% der Organisationen, die das OZG 

ultimativ umsetzten, abgedeckt (Brunzel/Kuebart 2024: 172). 

3.2 Begriffsfindung Digitale Transformation   

Digitale Wandlungsprozesse in den öV sind kein neues Phänomen (Adam 2024: 14f.). Sie 

treten auf, wenn neue Technologien auftauchen und öV diese versuchen zu implementieren. 

Die allerfrühsten Entwicklungen dieser Art und Güte lassen sich bis in das 19. Jahrhundert 

zurückverfolgen, bei denen die US-Regierung erstmals Telegrafenmasten für staatliche 

Dienstleistungen nutzte (ebd., Heuermann et al. 2018: 9f.). Weitere historische Punkte sind 

der geheimdienstliche Einsatz von Rechenmaschinen während des zweiten Weltkriegs, die 

erstmalige Verarbeitung von massenhaften Steuerdaten in den 1960er Jahren, oder der per-

sönliche Computer als Bestandteil des Arbeitsplatzes in den 1980er Jahren sowie die Ver-

breitung des Internets und der damit einhergehenden behördlichen Kommunikation in den 

1990er Jahren (ebd.). 

Wissenschaftlich gesehen beginnt der internationale Diskurs zur DT in den späten 1990er 

Jahren, wobei erst Mitte der 2010er Jahre dem Thema eine breite Aufmerksamkeit zukommt 

(Raković et al. 2022: 4699). 

In diesem Kontext meint der Prozess der DT eine durchdringende organisatorische Verän-

derung in der öV infolge des Einsatzes von IKT (Adam 2024: 18f.). Idealtypisch startet die-

ser Prozess mit der Konvertierung von analogen Daten in eine maschinenlesbare Form. 

Diese Daten werden in Fachverfahren aggregiert. Die Aggregation ermöglicht den Einsatz 

Benjamin Bleske
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weiterer Technologien und Analyseinstrumente (ebd., vgl. Abb. 3). Dadurch entsteht ein 

inhärentes Bedürfnis innerhalb der gesamten Organisation den Datenlebenszyklus holistisch 

zu betrachten. Dieses Bedürfnis hat zur Folge, dass einzelne Datensilos aufgebrochen sowie 

die organisatorischen Grenzen einzelner Teilsystem durchlässiger für Wechselwirkungen 

untereinander werden.  

Die Merkmale einer DT innerhalb der öV sind daher, dass im Zentrum der Handlung min-

destens ein digitaler Prozess steht, der durch die Weiterentwicklung der IKT die komplexen 

Wechselbeziehungen zwischen Technologie, Mensch und Prozess, sowie der Interaktion 

zwischen Bürgern, Unternehmen und der Verwaltungsorganisation, verändern kann (Giehrl 

2022: 25-30). Darüber hinaus ist die Perspektive, dass die Iteration des Prozesses im Fokus 

steht und dieser nicht nur partiell modifiziert wird. Es wird ein Zustand kontinuierlicher tief-

greifender Veränderung angestrebt, der stets im Lichte des Zielzustandes einer vollkommen 

digitalisierten Verwaltung steht (ebd.).   

Abbildung 3: Digitale Transformation als Prozess  

 

Quelle: Gatziu Grivas/Graf 2020: 145. 

3.3 Einordnung zu Digitalisierung und eGovernment 

Im engsten Sinne meint Digitalisierung die Umwandlung von analogen in digitale Formate 

(Bogumil/Jann 2020: 48). In einem weiteren Sinne ist damit die digitale Durchdringung aller 

Benjamin Bleske
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Lebensbereiche mit IKT zu verstehen (Alt/Puschmann 2016: 22). Schmid bezeichnet „[...] 

die Digitalisierung als ein Kind technischer Innovationen, die bis heute nicht abgeschlossen 

sind.“ (2024: 54). In der Welt der öV gibt es für die Digitalisierung keine allgemeingültige 

Definition (Gil-Garcia 2012: XXVII).  

Trotz der impliziten Verständigung auf eine breite Begriffsverwendung innerhalb des prak-

tischen Diskurses (vgl. hierzu Giehrl 2022: 20-23), wird wissenschaftlich auf einen Unter-

schied zwischen Digitalisierung und eGovernment hingewiesen (Adam 2024: 20, Schmid 

2024: 53-56). „[...] eGovernment [als] ein Kind der Verwaltung[sreformer des Neuen Steu-

erungsmodells] durch die aufkommende Informationstechnik[...].“ (Schmid 2024: 54) be-

herrscht bereits seit Mitte der 1990er Jahre, als von Digitalisierung noch keine Rede war, 

den Diskurs und beschreibt ein webbasiertes Konzept zwischen Bürger und Verwaltung, das 

auf die Überführung schriftlicher Anträge in digitale Anträge abzielte (ebd.: 54-57, Adam 

2024: 20). Demnach ist das eGovernment, wenngleich es insbesondere zeitliche und sachli-

che Unterschiede zwischen den Konzepten gibt, prozesstechnisch sowie rational betrachtet, 

eine Folge der Digitalisierung. Die Abgrenzung zwischen beiden Konzepten ist eher von 

akademischer bzw. historischer Wichtigkeit.  

3.4 Ziele und Chancen 

Die internen Ziele der DT bestehen in effizienteren und neuen Geschäftsprozessen, einer 

höheren Qualität bei operativen Tätigkeiten, einer Verbesserung der technischen Standardi-

sierung und einem besseren Verständnis der Daten der Organisation. Zu den externen Zielen 

gehört der effizientere Kunden- bzw. Bürgerservice und die Erweiterung des eigenen Leis-

tungsangebots z.B. durch die Einführung neuer IKT, sowie die Stärkung von Datensicher-

heits- und Datensouverintätsaspekten (Gatziu Grivas/ Graf 2020: 149ff., Parviainen et al. 

2017: 66ff., Ebert/Duarte 2018: 16, Harward 2020: 12). Diese Ziele werden durch den dis-

ruptiven Prozess der DT erreicht, indem implementierte digitale Technologien die Innovati-

onskraft und die Fehlerkultur in den Adaptionsprozessen einer Organisation fördern (ebd.).  
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4 Wirkung des Onlinezugangsgesetzes auf die Digitale Transformation 

der öffentlichen Verwaltung 

4.1 Methodik 

Um die möglichen identifizierten Auswirkungen strukturiert zu präsentieren, wird für die 

nachfolgenden Absätze der positiven und negativen Wirkungen eine innerhalb des Absatzes 

liegende Unterteilung in technische, organisatorische und rechtliche Wirkungen vorgenom-

men.  

4.2 Positive Wirkung  

Das OZG und die Novellierung sorgen in einem technischen Sinn für die Stärkung des Once-

Only-Prinzips, bei dem Daten nur einmal erfasst und für verschiedene Verwaltungsprozesse 

wiederverwendet werden können. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der Erarbeitung ge-

meinsamer technischer Standards und Leitlinien innerhalb der verschiedenen IKT-Infra-

strukturen der öV. Ein Beispiel dieser disruptiven Modernisierungsmaßnahmen ist der Ab-

bau der BundID zu Gunsten der DeutschlandID. Diese Technik wird dafür sorgen, dass Bür-

ger deutschlandweit und unabhängig von der föderalen Ebene nur einen Zugang benötigen, 

um sich für den Abruf von Ende-zu-Ende-konzipierten Verwaltungsleistungen zu authenti-

fizieren.  

Durch die neuen kooperativen Arbeitsformen entstehet auch das Bedürfnis, die intraorgani-

sationale Zusammenarbeit mit agilen Projektmanagementmethoden zu gestalten. Insbeson-

dere die Themenfeld-Tandems zwischen einem Bundesland und einem Ministerium zur Be-

wältigung der OZG-Leistungsbündel wären, ohne eine iterative Arbeitsweise, nicht zu be-

wältigen. Es entstehen überdies mit den volldigitalisierten Einer-für-Alle Leistungen Effizi-

enz- und Ressourcenschonungseffekte, die sich bei der Implementation, eines fremd entwi-

ckelten Dienstes, direkt auf die interne Art und Weise auswirken, wie die jeweilige Leistung 

als Prozess intern bearbeitet wird und wie Bürger diese Leistung empfangen.   

Auch im rechtlichen Sinn könnte das OZG eine positive Wirkung auf den Prozess der DT 

haben: durch das OZG wurde erstmalig ein verbindlicher Rahmen für die Digitalisierung 

von Verwaltungsleistungen geschaffen und mit dessen Novellierung haben Bürger ab 2029 

sogar einen einklagbaren Anspruch auf elektronische Bundesverwaltungsleistungen. Dar-

über hinaus wird der Datenschutz der Bürger durch die Implementierung des Datenschutz-

cockpits ebenfalls tiefergehend unterstützt. Zu guter Letzt ist die Möglichkeit des BMI IT-
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Infrastruktur Vorgaben machen zu können eine sinnvolle Ergänzung, um elektronische Ver-

waltungsleistungen deutschlandweit zügig verfügbar zu machen. Diese aufgeführten techni-

schen, rechtlichen und organisatorischen positiven Wirkungen sorgen mithin für eine 

deutschlandweite, digital getriebene Disruption bestehender organisatorischer Strukturen, 

bei denen es wahrscheinlich erscheint, dass das OZG einen prägenden Einfluss auf die DT 

der öV gehabt haben könnte bzw. hat.  

4.3 Negative Wirkung  

Trotz vieler möglicher positiver Wirkungen stehen auch einige negative Wirkungen, die das 

OZG im Kontext der DT entfaltet, im Raum. So sorgt der starke Fokus auf die reine Elekt-

rifizierung des Antrags, d.h. die ausschließliche Übertragung des analogen Formulars in ein 

online Formular, nicht mittelbar für das Anstoßen eines transformatorischen Prozesses in 

der Organisation. Vielmehr sorgt die unsachgemäße Berücksichtigung der Prozessstruktu-

ren, die nach dem Antrag stattfinden, für eine hohe Chance Medienbrüche zu erzeugen. Die 

fehlende holistische Prozessbetrachtung wirkt sich zuweilen sogar negativ auf die DT aus: 

durch unzureichende Bürgerservices geht wertvolles Vertrauen in die öV verloren. Weiter-

hin sorgten die bisher herrschenden Bedingungen des OZG (1.0) für vielerlei technisches 

Unvermögen. Durch eine nicht vorhandene IT-Rahmenarchitektur und die fehlenden Stan-

dards konnten sich die umsetzenden öV nur unzureichend auf das OZG vorbereiten. Vieler-

orts sorgt diese Krux auch dafür, dass Digitalisierungsprojekte pausiert sind, da man Sorge 

vor Fehlinvestitionen hat, die später rückabzuwickeln sind. In diesen Szenarios sorgt die 

OZG-Reform mindestens für das Bremsen der DT der öV. Diese zögerliche Haltung im 

Kontext des Aufbaus neuer IKT ist besonders brisant: wenn die IKT keine Aktualisierung 

erhält, dann erhält es die Datensicherheit und der Datenschutz auch nicht. Keine Aktualisie-

rung bedeutet systemlogisch Stillstand und Stillstand bedeutet keine oder nur eine bedingte, 

stark eingeschränkte DT. 

Ebenfalls verwunderlich sind die negativen organisatorischen Wirkungen, die mit der zu-

nehmenden Implementierung des OZG auf die DT einhergehen.  Dass einzelne Bundeslän-

der OZG Reform aktiv versuchen zu entgehen, in dem eigene IT-Strukturen aufgebaut wer-

den oder die OZG-Reform in ihren IT-Strategien außenvorlassen, ist im Kontext der OZG-

Umsetzung ein Desaster (vgl. näher dazu Bundesrechnungshof 2023b: 32-37). Aus transfor-

matorischer Perspektive lässt sich hier dennoch die Hypothese aufstellen, dass selbst wenn 

die Länder ihre eigenen Digitalstrategien und Umsetzungen verfolgen, trotzdem der Raum 
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für eine DT der öV entsteht, nur eben nicht für eine deutschlandweit einheitliche. Dennoch 

für eine, die ursprünglich vom OZG getrieben bzw. beschleunigt worden ist, denn ohne das 

OZG gäbe es kein protektionistisches Verhalten der Länder. Im Rahmen dieser Ausarbeitung 

wird es in der Gesamtbetrachtung jedoch dem negativen Wirkungsbereich zugeordnet, da 

das OZG hier im Zentrum steht.  

Aus rechtlicher Sicht ist zentral anzumerken, dass durch das Streichen der Umsetzungsfrist 

nach der Novellierung, der Druck bei den Verwaltungen verschwindet. Ohne klare Fristen 

fehlt es an Verbindlichkeit für eine zeitnahe Umsetzung. Das kann dafür sorgen, dass der 

transformatorische Prozess länger dauert und sich ineffizienter gestaltet.  

5 Fazit  

Das OZG bildet den rechtlichen Rahmen, in den eine DT optimal hineinkeimen kann bzw. 

könnte: es sorgt mittelbar für die Förderung von Standardisierung und Interoperabilität, für 

die Anwendung agiler Arbeitsmethoden und für die technische Modernisierung. Neben den 

dadurch möglichen Effizienzsteigerungen wird ein kooperativer Zusammenschluss zwi-

schen Bund, Land und Kommunen neu gedacht. Die unterschiedlichen Verwaltungen arbei-

ten vertikal und horizontal gemeinsam am Ziel der digitalen Verwaltung, um gegenüber 

künftigen Krisen und einem steigenden Bedarf für mehr als nur eGovernment-Leistungen 

gewappnet zu sein. Allein dieser Umstand ist ein organisatorisches Novum.   

Die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung konzentriert sich oft auf oberflächliche Di-

gitalisierung ohne tiefgreifende Prozessoptimierung. Fehlende einheitliche Standards und 

uneinheitliche Strategien führen in der Praxis zu Verzögerungen und Fragmentierung. Ohne 

verbindliche Fristen fehlt der Druck auf die Verwaltungen, was die digitale Transformation 

hemmt und das Vertrauen der Bürger in digitale Services beeinträchtigen kann. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das OZG definitiv eine Wirkung auf die DT in der 

öV hat und auch weiter haben wird. Wie viele und welche Wirkungen das OZG isoliert be-

trachtet dazu steuert lässt sich kaum seriös beantworten: die Corona Pandemie sowie der 

Krieg in der Ukraine als zwei große Einflussfaktoren entwickelten eine starke Eigendyna-

mik, die ihrerseits selbst für einen umfassenden Digitalisierungsschub sorgten.  

In einer weiteren Ausarbeitung müssten daher zunächst die großen Einflussfaktoren (Künst-

liche Intelligenz, globale Krisen, Smart City, demografischer Wandel, Registermodernisie-
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rung) der 2020er Jahre identifiziert und dann intensiver beleuchtet werden, um herauszufin-

den, welcher Faktor den größten Einfluss auf die DT der öV gehabt haben könnte bzw. hat: 

diese Ausarbeitung beschränkt sich nur auf mögliche Auswirkungen die (in)direkt im Zu-

sammenhang mit dem OZG stehen. Wenngleich eine ausschließliche Zuordnung bzw. die 

Identifizierung von einem klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen OZG und 

DT immer schwierig bleiben dürfte – außer bei § 1 Abs. 1 OZG a.F. der im Jahr 2017 Bund 

und Länder verpflichtete, ihre Leistungen bis 2022 elektronisch anzubieten. Der sich daraus 

entwickelte Druck ist klar dem OZG zuzuordnen.  

Das sah selbst Bundes-CIO Dr. Markus Richter in seinem Fazit zum OZG im Jahr 2022 so: 

„Das OZG war der Startschuss für eine nachhaltige [sic!] Transformation der Verwaltung“ 

(BMI 2022b).  

Ob die Transformation nun nachhaltig, technologisch (vgl. Markus Richter in der Einleitung) 

oder digital ist, ist für den Augenblick zu vernachlässigen. 
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